
Die Anmeldung ist nur online auf der Seite  
www.schule-in-bw.de/bewo möglich und muss  
bis spätestens 1. März erfolgen. 
 

Vorgehensweise: 
 Link für Anmeldung aktivieren 
 Online-Formular am PC ausfüllen,  
 Formular ausdrucken und absenden. 
 Anmeldung unterschreiben und in  
 Papierform nur an der Schule mit  
 Priorität 1 (Erstwunschschule) abgeben. 
 

Für die Abgabe der Anmeldung in Papierform werden zusätzlich 
folgende Unterlagen benötigt: 
1 Ausgedrucktes und unterschriebenes Online-Anmeldeformular 

(bei Minderjährigen mit Unterschrift eines Erziehungs-
berechtigten) 

2 Beglaubigte Kopie des letzten Zeugnisses (Halbjahres-/Jahres-
/Abschlusszeugnis oder Halbjahresinformation 

3 Tabellarischer Lebenslauf (mit Bild) 
 

Diese Unterlagen müssen bis spätestens 1. März nur an der Erst-
wunschschule (Prio1) eingegangen sein. 
 

Bis Ende März erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung über Ihre 
Aufnahmeaussichten und den weiteren Verlauf des Verfahrens.  

  

  

 

Anmeldung 

Berufliche Schulen Kehl 
Karlstraße 37 
77694 Kehl am Rhein 
 

Telefon:  07851 9487 5603 
Telefax: 07851 9487 5621 
 
www.bs-kehl.de 
info@bs-kehl.de 

So finden Sie uns 

 

1-jähriges Kaufmännisches 
Berufskolleg I 

Wirtschaft 
 

Metalltechnik 
 

Hauswirtschaft 
 

Nahrung 

Vollzeitschule 
 
3-jähriges Wirtschaftsgymnasium 
 
Berufskolleg I 
 
Berufskolleg II 
 
1-jährige Berufsfachschule 
 
2-jährige Berufsfachschule 
 
Vorqualifizierungsjahr  
Arbeit/Beruf 
 
Vorqualifizierungsjahr  
Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt 
Erwerb von Deutschkenntnissen 

Ansprechpartnerin:  Frau Sonja Hummel 
s.hummel@bs-kehl.de 
 

Sekretariat 
Kaufmännische Vollzeitschule  
Gebäude K 
(Eingang: Iringheimer Str. 18) 
  

Erreichbarkeit: Mo. - Fr.:  08:00 - 12:00 Uhr 
 



Ins BK 1 aufgenommen werden kann jeder, der die 
Abschlussprüfung einer Realschule, Werkrealschule, 
Gemeinschaftsschule oder 2-jährigen Berufsfachschule 
bestanden hat oder wer in einem Gymnasium in die 
Oberstufe versetzt wurde. 
 
Da jedoch nur eine bestimmte Anzahl von Schulplätzen 
in den beiden BK-Klassen zur Verfügung stehen, muss 
streng nach dem Notendurchschnitt der Zeugnisse aus-
gewählt werden.  

 

1-jähriges Kaufmännisches 
Berufskolleg I 

Allgemeines zum Berufskolleg I 

Im einjährigen Kaufmännischen Berufskolleg 1 (1BK1W) 
soll die Allgemeinbildung vertieft werden. Außerdem 
erwirbt man hier gute Grundkenntnisse für spätere Tä-
tigkeiten in Wirtschaft und Verwaltung. 
 
Neben den allgemeinbildenden Fächern bildet das Profil-
fach Betriebswirtschaft einen zentralen Unterrichts-
schwerpunkt, der neben Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch als Kernfach gewertet wird. 
 
Wer in den Kernfächern Deutsch, Betriebswirtschaft, 
Mathematik und Englisch mit einem Durchschnitt von 3,0 
oder besser abschließt, kann sich für das einjährige 
Kaufmännische Berufskolleg II (1BK2W) bewerben und 
dort die Prüfung zur Fachhochschulreife ablegen.  
 
Leider nicht möglich ist es, sich mit dem BK 1-Zeugnis für 
das Wirtschafts- oder ein anderes berufliches Gymnasi-
um zu bewerben, dies ist nur mit dem Abschlusszeugnis 
eines mittleren Bildungsabschlusses möglich. 

1-jähriges Kaufmännisches 
Berufskolleg I 

 

1-jähriges Kaufmännisches 
Berufskolleg I 

 

Es findet keine Abschlussprüfung statt. Lediglich im 
Fach Betriebswirtschaftslehre ist eine zentrale Klassen-
arbeit anzufertigen.  

Welchen Abschluss erwerben Sie? 

Unterrichtsfächer 

Pflichtbereich: 
 

Mathematik    2 
Religion oder Ethik   1 
Geschichte mit Gemeinschaftskunde 2 
Deutsch    3 
Englisch    3 
Betriebswirtschaft   7 
Steuerung und Kontrolle  3 
Gesamtwirtschaft   2 
Textverarbeitung   1 
Datenverarbeitung   1 
 
Wahlpflichtbereich: 
 

Geschäftsprozesse/   5 
Praxisorientierte Übungen 
 
Wahlbereich: 
 

Sport     2 
Französisch    2 

Aufnahmevoraussetzungen 

Die Aufnahme in das Berufskolleg erfolgt zunächst auf 
Probe. Die Klassenkonferenz entscheidet nach dem 1. 
Halbjahr auf Grund der Noten über das Bestehen der 
Probezeit.  

Probezeit 
Eintritt in das Berufsleben mit der Möglichkeit einer 
eventuellen Verkürzung der Ausbildungszeit. 
 
Befreiung von der Berufsschulpflicht, sofern kein Aus-
bildungsverhältnis eingegangen wird. 
 
Weiterbildung im Berufskolleg II, sofern im Abschluss-
zeugnis des BK1 ein Durschnitt von mindestens 3,0 in 
den Kernfächern erreicht wird.  

Berechtigung und Weiterbildungsmöglich-

keiten 


